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MIT DEN ORTSTEILEN: NR: 08/2021
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AMTSBLATT
DER STADT TANNA

AUS DEM INHALT:

TERMINE:

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am: 24.09.2021

Der Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am: 
13.09.2021

KONTAKT:

Stadtverwaltung Tanna
Markt 1
07922 Tanna

Telefon: 036646 2808 - 0
Telefax: 036646 2808 - 28
E-Mail: rathaus@stadt-tanna.de

Öffnungszeiten:
Di 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr
Fr 09:00 - 12:00 Uhr

- nur mit Termin - 

Amtlicher Teil:

• Beschlüsse 14. Sitzung 
Stadtrat

• Wahlbekanntmachung

• Einsichtnahme Wählerver-
zeichnis

• Bekanntmachung Wahl-
statistik

Nichtamtlicher Teil:

•  Hinweise zur Bundes-
tagswahl

•  Trickbetrüger

•  Kindersachenbasar

•  kirchliche Nachrichten
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Eine Erfolgsgeschichte im Sportverein Grün-Weiß Tanna konnte im Juli dieses Jahres fortge-
schrieben werden – finanziert durch insgesamt 10 Sponsoren wurde der per Leasingvertrag aus-
laufende Vereinsbus verabschiedet und ein neuer übergeben!
Seit 2010 und damit nunmehr schon 11 Jahren kann dieses wichtige Hilfsmittel für unsere Ver-
einsarbeit dank der Unterstützung bereitgestellt werden. Die Finanzierung der Leasingraten erfolgt 
über die Sponsorengelder und der Verein übernimmt die Kraftstoffkosten. Besonders in der Nach-
wuchsarbeit beim Transport der Kinder und Jugendlichen zu den auswärtigen Wettkämpfen ist 
das eine spürbare Vereinfachung. Genutzt wird der Bus durch alle Abteilungen und Mitglieder des 
Vereins. Immerhin rund 12.000 Kilometer werden damit pro Jahr zurückgelegt.
Beim aktuellen sowie den beiden bisherigen Bussen handelt sich jeweils um ein Leasingfahrzeug 
mit fünf bzw. sechs Jahren Vertragslaufzeit. Zum Zeitpunkt der ersten Übergabe im August 2010 
hatte sich unser Verein nach langer inhaltlicher Durststrecke wieder auf den Weg gemacht, die 
personellen und materiellen Aufwendungen zur Förderung der Nachwuchsarbeit deutlich zu inten-
sivieren. Bus Nummer zwei kam in Tanna zusammen mit dem Fußball-WM-Pokal im August 2015 
an und konnte sich von seinem Vorgänger über die bereits erzielten Erfolge bei der Durchführung 
dieser Aufgabe berichten lassen. Der nun Dritte im Bunde wiederum kann auf gefestigte Struktu-
ren in einem vielfältigen Vereinsangebot für sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten in unserer 
Gemeinde blicken, die uns gemeinsam sehr positiv in die Zukunft blicken lassen.
Wir möchten uns generell und ganz herzlich für die Unterstützung aller Sponsoren unseres Ver-
einslebens für die Vergangenheit sowie der Zukunft bedanken!
Aus aktuellem Anlass bedanken wir uns im Besonderen bei den folgenden Unterstützern 
unseres Vereinsbusses:
· Fischer Containerdienst GmbH, Gefell
· GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
· Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG, Rothenacker
· Marcel Küpper Gewerbe-und Autopark Plothen
· Metallbau Flügel GbR, Tanna
· Mönnig Steuerungstechnik GmbH Tanna
· Rinderhof Agrar GmbH, Seubtendorf
· Ronny Wolf Gerüstbau GmbH, Tanna
· Seilerei Wolfram Tanna GmbH
· Werbetechnik & Metallbau SCHMIDT, Zollgrün
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Sprechstunde des Forstamtes Schleiz  
im Rathaus Tanna
Herr Denny Thiele, Revierleiter des Forstrevieres Tanna 
(zuständig für die Gemarkungen Frankendorf, Mielesdorf; 
Oberkoskau; Rothenacker; Spielmes; Stelzen, Tanna, 
Unterkoskau und Willersdorf steht immer

dienstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
im Bürgerbüro der Stadt Tanna

für Anfragen der Einwohner zur Verfügung.
Kontakt:
Denny Thiele
Talsperrenstraße 32, OT Planschwitz
08606 Oelsnitz
Tel.: 0361/573913166
Fax: 0361/571913166
Mobil: 0172/3480337
E-Mail: denny.thiele@forst.thueringen.de

Ansprechpartner für das Revier Gefell zuständig für die Ge-
markungen Seubtendorf und Künsdorf ist Herr Revierförs-
ter Thomas Wagner.
Sprechzeiten führt Herr Wagner immer

dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
in der Revierförsterei Tanna, Bahnhofstr. 47b

durch.
Kontakt:
Thomas Wagner
Bahnhofstr. 47b
07922 Tanna
Tel.: 036646/28043
Handy: 0172/3480336

Ansprechpartner für das Revier Gräfenwarth zuständig für 
die Gemarkungen Schilbach und Zollgrün ist Herr Revier-
förster Andreas Bähr.
Sprechzeiten führt Herr Bähr

jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 16.00 bis 18.00 Uhr
im Forstamt Schleiz, Heinrichsruh 10

durch.
Kontakt:
Andreas Bähr
Raila Nr. 4
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel.: 03663/489990
Handy: 0172/3480338

Öffnungszeiten Ast- und  
Grünschnittannahme
Platzbetreiber: Agrarunternehmen Heiko Mergner
im Auftrag des ZASO - Pößneck

Montag:   8.00 - 16.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 18.00 Uhr
Samstag:   8.00 - 16.00 Uhr

Abgeladen werden dürfen ausschließlich Äste, Astschnitt 
und Grasschnitt.
Alles andere wird als illegal entsorgter Müll zur Anzeige nach 
Umweltrecht gebracht.

Bei Rückfragen:
Heiko Mergner 0173/5727688

gez. Heiko Mergner

Öffnungszeiten  
der Kontaktbereichsbeamten in Tanna

Kontaktbereichsbeamte 
PHM Fröhlich und PHM Bahr

Für die Belange der Bürger stehen sie zu folgenden Sprech-
zeiten zur Verfügung:

Rathaus Tanna
Donnerstag

15:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 036646/28329

Rathaus Gefell   Dienstag 13.30 - 15.30 Uhr
Rathaus Hirschberg   Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr

Bei Bedarf sind die Beamten telefonisch über die Polizeiins-
pektion Saale-Orla unter der Nummer 03663/4310 oder per 
Handy 0173 - 38 68 445 erreichbar.

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Tanna
Wir sind unter folgenden Rufnummern für Sie erreichbar:
Vorwahl  ......................................................................... 03 66 46
Zentrale  ........................................................................ 28 08 - 0
Fax  .............................................................................. 28 08 - 28
E-Mail  ................................................... rathaus@stadt-tanna.de
Web .............................................................  www.stadt-tanna.de

Leiterin Hauptamt
Janette Rauh
rauh@stadt-tanna.de ..................................................  28 08 - 54

Leiter Bürgerbüro / Ordnungsamt
Michael Groth
groth@stadt-tanna.de  ................................................  28 08 - 52

Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt / Leiterin Standesamt
Sylvia Jordan
jordan@stadt-tanna.de  ............................................... 28 08 - 13

Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt
Babette Paul
paul@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 33

Ordnungsamt
Petra Rösch
roesch@stadt-tanna.de  .............................................. 28 08 - 29
Mobil:  ............................................................01 51 / 14 60 86 88

Leiter Bauamt / Liegenschaften
Bernd Rudolph
rudolph@stadt-tanna.de  ................................................28 08 21

Bauamt / Wohnungswesen
Petra Pötter
poetter@stadt-tanna.de ............................................... 28 08 - 20

Liegenschaften
Sylvia Stöckel
stoeckel@stadt-tanna.de  ............................................ 28 08 - 41

Kämmerei und Steuern
Tina Friedel
tina.friedel@stadt-tanna.de  .......................................  28 08 - 23

Leiterin Kasse
Birgit Müller
mueller@stadt-tanna.de  ............................................. 28 08 - 32

Vorzimmer Bürgermeister
Kati Möckel
rathaus@stadt-tanna.de .............................................  28 08 - 53

Archiv
Martina Groh
groh@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 27

Bauhof
Ralf Gerbert
gerbert@stadt-tanna.de ................................01 51 / 14 60 86 80

Bürgermeister
Marco Seidel
seidel@stadt-tanna.de ....................................01 75 / 5 48 66 10
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(z. B. Dokumentation, Erfassung im GIS, Unterhaltungs- und In-
standhaltungsmaßnahmen).
stimmberechtigt: .......................................................................14
Ja:  ............................................................................................14

Wird in Beschlüssen auf Anlagen Bezug genommen, so können 
diese bei der Stadt Tanna – Sekretariat (Zimmer 2.02) – Markt 1, 
07922 Tanna, während der Dienststunden

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr.
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
und außerhalb der Dienststunden nach terminlicher Vereinba-
rung eingesehen werden.

gez.
Marco Seidel
Bürgermeister

Bekanntmachung

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021

1.
Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die

Gemeinde Tanna
wird in der Zeit vom 6. September 2021 bis 10. September 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Bürgerbüro, Stadtverwaltung Tanna, Markt 1, 07922 Tanna
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis zum 10. September 
2021, spätestens am 10. September 2021 bis 12:00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde

Bürgerbüro, Stadtverwaltung Tanna, Markt 1, 07922 Tanna
Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine Wahlbe-
nachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

195 – SHK, SLF, SOK
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag

Beschlüsse der 14. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Tanna am 15.07.2021

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 21/14/01
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 17.06.2021 
wird genehmigt.
stimmberechtigt: .......................................................................13
Ja:  ............................................................................................10
Enthaltung:..................................................................................3
Beschluss-Nr. 21/14/02
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt dem Tourismusverband 
Vogtland e.V. als Mitglied beizutreten.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................14
Ja:  ............................................................................................14
Beschluss-Nr. 21/14/03
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt den in der Anlage be-
findlichen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gem. der 
Thüringer E-Government-Richtline.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................14
Ja:  ............................................................................................14
Beschluss-Nr. 21/14/04
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt, zum Zwecke der Um-
setzung der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur zur „Förderung zur Unterstützung des Giga-
bitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik 
Deutschland“ vom 26. April 2021 sowie der Richtlinie des Frei-
staats Thüringen zur „Förderung des Ausbaus von Breitband-
infrastrukturen“ in der aktuell gültigen Fassung, die freiwillige 
Aufgabe der Daseinsvorsorge der Breitbandversorgung / des 
Breitbandausbaus mittels Glasfaser bzw. zukünftiger neuer Tech-
nologien auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen 
(KET) zu übertragen, da diese Aufgabe das Leistungsvermögen 
der Stadt Tanna übersteigt.
Der KET wird wiederum zur Erfüllung dieser Aufgabe die Thürin-
ger Glasfasergesellschaft mbH (TGG) gründen und sich dieser 
zur Erfüllung dieser Aufgabe bedienen.
Der Stadtrat der Stadt Tanna ermächtigt den Bürgermeister inso-
fern, alle erforderlichen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 
der Übertragung der freiwilligen Aufgabe der Daseinsvorsorge 
der Breitbandversorgung / des Breitbandausbaus mittels Glasfa-
ser bzw. zukünftiger neuer Technologien stehen, deren Gegen-
stand der Auf- und Ausbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen 
nach dem „graue-Flecken“-Förderprogramm des Bundes und 
des Landes sowie ggf. nachfolgender Programme im Gemein-
degebiet ist, auf den KET umzusetzen sowie zur Ausführung al-
ler damit in Zusammenhang stehender Aufgaben. Insbesondere 
wird der Bürgermeister ermächtigt, gegenüber dem KET den 
schriftlichen Antrag auf Aufgabenübernahme in diesem Zusam-
menhang zu stellen.
Die Übertragung der Aufgabe erfolgt mit allen dazugehörigen 
Rechten und Pflichten. Dazu gehören insbesondere: Durchfüh-
rung des Markterkundungsverfahrens, Ermittlung der förderfähi-
gen Adressen und Haushalte; Durchführung der Grobprojektpla-
nung; Beantragung sowohl der vorläufigen als auch endgültigen 
Fördermittelbescheide; Ermittlung der vorhandenen und nutzba-
ren Infrastruktur (Infrastrukturatlas); Durchführung des Auswahl-
verfahrens zur Suche eines Netzbetreibers im
Betreibermodell unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben; 
Durchführung der Feinprojektplanung für die Vorbereitung des 
Ausschreibungsverfahrens; Durchführung aller notwendigen 
verwaltungstechnischen Schritte einschließlich der notwendi-
gen Vollzugslegitimation zur Beantragung der Zuwendung nach 
den geltenden Richtlinien; Durchführung und Ausschreibung des 
passiven Netzausbaus, Begleitung des Netzausbaus und der 
Betrieb des Netzes (insbesondere während der Zweckbindungs-
frist für Fördermittel) einschließlich aller notwendigen Schritte 
zur Abwicklung des Förderverfahrens (u. a. Verwendungsnach-
weisführung); alle mit dem Netzeigentum verbundenen Aufgaben 
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4 Künsdorf, Kulturhaus
5 Zollgrün, Bürgerhaus
6 Mielesdorf, Bürgerhaus
7 Rothenacker, Jugendclub
8 Unterkoskau, ehem. Gemeindeamt, Unterkoskau 64
9 Willersdorf, Bürgerhaus
10 Stelzen, Vereinsraum
11 Briefwahlbezirk, Turnhalle Tanna, Bahnhofstraße 

26, 07922 Tanna
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt / Die Brief-
wahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses

um 16:00 Uhr in der
Turnhalle Tanna, Bahnhofstraße 26, 07922 Tanna

zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-

ses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzette-
lumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach  
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 
2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. Sep-
tember 2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18.00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief- umschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehör-
de vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von unentgelt-
lich befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.

Tanna, 25.08.2021
Die Gemeindebehörde

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in folgende 11 Wahlbezirke eingeteilt:
St imm-be -
zirk

Wahlraum
Straße, Haus-Nr.

1 Turnhalle Tanna
2 Schilbach, Gemeindehaus
3 Seubtendorf, Bürgerhaus
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Erreichbarkeit der Fernwärmeversorgung 
Tanna GmbH
Kontaktdaten:
Fernwärmeversorgung Tanna GmbH
Markt 1
07922 Tanna

Ansprechpartner:
Herr Dr. Ondrusch Frau Dr. Kieb
Mobil: 0172/4186276 Mobil: 0172/3519665

Email: fernwaerme@stadt-tanna.de

Hinweise zu den Wahlräumen

Bundestagswahl am 26. September 2021

Aufgrund der Änderung des § 68 der Bundeswahlordnung, 
darf in Wahlräumen mit weniger als 50 abgegebenen Stim-
men keine Stimmauszählung erfolgen.
Deshalb wurde seitens des Landratsamtes des Saale-Holz-
land-Kreises, welches für die Durchführung der Wahl zustän-
dig ist, angeregt, die Wahlraumstruktur zu überdenken.
Die Öffnung des Wahlraumes „Spielmes“ wurde uns aufgrund 
der geringen Anzahl an Wahlberechtigten leider untersagt.
Deshalb werden alle Einwohner in Spielmes dem Wahlraum 
Stelzen zugeordnet und können dort ihre Stimmen abgeben. 
Alternativ besteht ebenso die Möglichkeit per Briefwahl an der 
Abstimmung teilzunehmen.
Alle anderen Wahlräume werden, nach Abstimmung mit dem 
Stadtrat, regulär geöffnet.

Um auch zukünftig die Öffnung aller Wahlräume zu ermög-
lichen, bitten wir Sie die angebotenen Wahlmöglichkeiten in 
Ihren Ortsteilen zu nutzen.

Stadtverwaltung Tanna
Michael Groth

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Tanna, 19.08.2021
Die Gemeindebehörde
Seidel
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

zur Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik 
zur Bundestagswahl 2021

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 werden im 
Wahlbezirk 001 – Turnhalle Tanna für wahlstatistische Auszäh-
lungen ausschließlich Stimmzettel verwendet, auf denen Ge-
schlecht und Geburtsjahr (in 6 Gruppen) vermerkt sind.
Das Verfahren ist in dem Gesetz über die allgemeine und die 
repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bun-
destag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistik-
gesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert 
durch Gesetz vom 27. April 2013 (BGBI. I S. 962), geregelt und 
zugelassen.
Beim Verwenden dieser Stimmzettel bleibt das Wahlgeheimnis 
gewahrt.
Für Fragen steht die Stadt Tanna, Wahlamt, Herr Groth, Tel. 
036646/2808-52 zur Verfügung.

Marco Seidel
Bürgermeister

Mitteilungen

Öffnungszeiten mobiles Seniorenbüro
Ansprechpartner Frau Diana Oertel
Rathaus Gefell
Markt 11, 07926 Gefell
Tel: 036649 880-38
Mobil: 0151 14 60 86 77
Mail: seniorenbuero@stadt-gefell.de

Sprechzeiten:
Rathaus Gefell: Di 09.00 - 18.00 Uhr
Rathaus Tanna: Do 09.00 - 12.00 Uhr
Rathaus Hirschberg: Do 14.00 - 16.30 Uhr

in den ungeraden Wochen
Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich.
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Kontakt:
Diana Oertel, Quartiersmanagerin - Rathaus Gefell, Markt 11, 
07926 Gefell
Tel.: 036649 880-38, Mobil: 0151 14608677 oder per E-Mail: Se-
niorenbuero@diakonie-wl.de

Vollsperrung Kreisstraße K 308 zwischen 
Ebersberg und Willersdorf
Am 30.08.2021 ist der geplante Baubeginn der Baumaß-
nahme:
Ausbau der Kreisstraße K 308 zwischen Ebersberg und Wil-
lersdorf und Neubau von 2 barrierefreien Bushaltestellen am 
Ebersberg als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises, 
der Stadt Tanna und der TEN. Die Realisierung erfolgt unter 
Vollsperrung des Verkehrs in diesem Bereich.
Die Maßnahme soll im 2021 fertiggestellt werden.

Kursangebote der Volkshochschule

Unter www.vhs-sok.de finden Sie die vollständige Veranstal-
tungsübersicht der Volkshochschule.
Sütterlin und alte deutsche Schrift lesen lernen - Anfänger-
kurs | 21H4-10101
Do, 23.09.2021, 18:30 - 20:00 Uhr, 7 Abende
Schleiz, Aus- u. Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, Raum 126

Sütterlin und alte deutsche Schrift lesen lernen - Kurs für 
Fortgeschrittene | 21H4-10102
Di, 21.09.2021, 18:30 - 20:00 Uhr, 5 Abende
Schleiz, Aus- u. Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, Raum 126

„Svenska för nybörjare“ - Schwedisch für Anfänger*innen | 
21H4-42001
Mi, 15.09.2021, 18:00 - 19:30 Uhr, 15 Abende
Schleiz, Aus- u. Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, Raum 218

Spanisch A1, 1. Semester - Anfängerkurs | 21H4-42201
Mo, 13.09.2021, 19:30 - 21:00 Uhr, 15 Abende
Schleiz, Aus- u. Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, Raum 214

Grundlagen im Umgang mit Android Tablet oder Smartpho-
ne | 21H4-50106
Mi, 15.09.2021, 16:00 - 19:00 Uhr, 3 Tage
Schleiz, Aus- u. Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, Raum 126

Bitte beachten Sie, dass nach dem Beschluss der Ministerprä-
sidentenkonferenz vom 10. August 2021 und dem aktuellen Hy-
gieneschutzkonzept der Volkshochschule Saale-Orla-Kreis die 
Durchführung der Kurse mit einer Nachweispflicht bzgl. Impfung, 
Genesung oder Test verbunden sein wird. Mit der Umsetzung 
dieser Maßnahmen bereits zu Kursbeginn kommen wir unserer 
Verpflichtung zur Gesundheitsfürsorge für Dozenten und Teilneh-
mer nach. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.
Anmeldungen sind möglich.
Online: www.vhs-sok.de/kurse
E-Mail: anmeldung@vhs-sok.de
Telefon: 03647 448-144 (Pößneck) 03663 413026 (Schleiz)
Persönlich: Geschäftsstelle Pößneck Geschäftsstelle Schleiz

Wohlfarthstr. 3-5 Löhmaer Weg 2
07381 Pößneck 07907 Schleiz

Teilnehmer Jugendstunde

Name Vorname Wohnort Unterschrift

Amstadt Miquel Tanna
Bähr Julian Rothenacker
Fischer Quentin Hirschberg
Fröh Ronja Gefell
Gerloff Joyce Hirschberg
Groh Luis Hirschberg
Hauschild Nevio-Pascal Hirschberg
Hoffmann Amanda Göttengrün
Jetschny Yamina Seubtendorf
Karl Michael Hirschberg
Korn Leon Venzka
Köcher Liam Gefell
Lautenschläger Luis Gefell
Martensen Malte Hirschberg
Metz Luca Hirschberg
Michel Chiara Blindendorf
Michel Rihanna Gefell
Mösta Moritz Hirschberg
Pfeffer Mileen Tanna
Rank Lara Tanna
Richter Yannik Hirschberg
Sippel Justin Tanna
Siewert Annika Gefell
Schmaus Lina Gefell
Schmeißer Finn Hirschberg
von Dorf Mia Gefell
Weiser Lenny Mielesdorf
Winkler Florian Gefell

Neues vom Mobilen Seniorenbüro

„Rate mal , wer hier spricht“ – Die Masche der Trick-
betrüger

Zu diesem Thema lädt das Mo-
bile Seniorenbüro Tanna-Ge-
fell-Hirschberg am Mittwoch, 
29.09.2021 zu einem Vortrag 
der Landespolizeiinspektion 
Saalfeld ein. Ronald Engelhard, 
Mitarbeiter der Polizeilichen 
Beratungsstelle informiert, wie 
man sich zum Thema Trick-
betrug und Betrügermaschen 

schützen kann. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 14.00 bis 
16.00 Uhr in der Begegnungsstätte in Gefell statt. Für Anfang 
Oktober ist ein weiterer Vortrag in Tanna geplant.
Zumeist sind es ältere Menschen, die von derartigen Betrugsver-
suchen betroffen sind. „Das Ausmaß solcher Betrügermaschen 
wird dabei oftmals unterschätzt“, weiß Ronald Engelhard zu be-
richten. Laut seinen Erfahrungen geben sich Trickbetrüger häufig 
als vermeintliche Enkel aus, die die Betroffenen um ihre gesamten 
Ersparnisse bringen. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ 
oder ganz ähnlichen Formulierungen rufen diese bei den oft allein-
lebenden Personen an und bitten kurzfristig um Bargeld. Sensibi-
lisierung sei daher wichtig und ein probates Mittel, um Menschen 
wirksam zu schützen. Zielgruppe der Veranstaltung sollten daher 
nicht nur ältere Menschen, sondern auch deren Angehörige sein.
Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienemaßnahmen 
im Rathaus und bringen Sie einen Mundschutz mit. Die Veran-
staltung findet nur statt, wenn es die aktuelle Situation zulässt. 
Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Keine Sprechstunde
Am 19.08.2021, 26.08.2021 sowie am 02.09.2021 findet im 
Bürgerbüro im Rathaus Tanna keine Sprechstunde statt.
Bei Fragen und Anliegen können Sie sich gern an die Kolle-
ginnen des Seniorenbüros Wurzbach, Mobil: 0151 20380213 
oder 0151 20380240 wenden.
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spruchs in bar zu, also bei Ehepartnern ein Viertel und bei zwei 
Kindern jedem Kind jeweils ein Achtel des Nachlasses. Notari-
ell beglaubigte Testamente werden beim Amtsgericht hinterlegt. 
Das ist auch bei handschriftlichen Testamenten möglich, aber 
nicht zwingend notwendig. Im Todesfall eröffnet dann das Nach-
lassgericht, das beim Amtsgericht angesiedelt ist, das Nach-
lassverfahren. Im Testament kann ein Testamentsvollstrecker zur 
Absicherung des Erblasserwillens bestimmt werden. Dieser setzt 
nach Gerichtlicher Bestellung die Anordnungen des Verstorbe-
nen um. Falls dies nicht erfolgte, kann das Gericht auch einen 
Nachlasspfleger mit der Verwaltung des Erbes betrauen, ebenso 
auch für den Fall, dass kein Erbe gefunden werden kann. Weite-
re Möglichkeiten den Nachlass zu regeln, sind z.B. Erbverträge, 
Versicherungen, Einrichtung von Stiftungen.
Die Beratungsmanufaktur Dr. Friedel eG, Tanna erbringt keine 
individuelle Rechtsberatung, sondern Testamentsvollstreckung 
(IHK), Nachlasspflegschaft, Rechtliche Betreuung und Notfall-
vorsorge

SV Grün-Weiß Tanna

Rück- und Ausblick mit unserem Trainer der  
I. Männermannschaft Frank Heinisch

Seit August 2019 ist der 52-jährige Blankensteiner Frank Hei-
nisch Trainer unserer I. Männermannschaft. Wir sind sehr erfreut, 
mit ihm als ehemaligen Kreisoberliga-Trainer der Spielgemein-
schaft Hirschberg/Blankenstein und seiner hochwertigen Trainer-
B-Lizenz-Ausbildung einen so erfahrenen und im positiven Sinne 
fußballverrückten Coach für die Grün-Weißen begeistert haben 
zu können. Nun ist es an der Zeit, auf seine ersten Eindrücke und 
Erfolge gemeinsam zurückzublicken.
GWT: Hallo Frank! Um dich den Tannaern näher vorstellen 
zu können: welche drei Dinge sollten wir über dich wissen?
Frank: Vor allem bin ich ein Teamplayer. Ich liebe den Urlaub 
in der Schweiz, bin jedes Jahr dort und genieße die Berge. Im 
menschlichen Körper kenne ich mich gut aus, da ich in der Medi-
zinprodukte-Branche bei einem Hersteller für Endoskope arbeite.
GWT: Mit welchen Erfahrungen und Gefühlen blickst du auf 
deine beiden Anfangsjahre bei uns zurück?
Frank: Diese beiden Jahre sind natürlich geprägt von den zwei 
Saisonabbrüchen und Trainingsverboten. Das hat den sonst übli-
chen Rhythmus für alle schon stark unterbrochen, und das gleich 
doppelt. Ich hoffe unbedingt, dass die neue Saison durchgespielt 
werden kann, sodass sich wieder eine planbare Routine für alle 
einstellt.
GWT: Zum Beginn deiner Amtszeit war der Kader gerade 
durch eine Reihe von neuen Spielern stark verjüngt worden. 
Wie siehst du den Entwicklungsstand des Teams, welche 
Potentiale sind noch vorhanden?
Frank: Der Beginn war wirklich sehr gut. Die jungen Spieler 
konnten gut integriert werden, weil auch die Harmonie zwischen 
den Jungen und den erfahrenen Spielern stimmt. Potentiale 
stecken auf jeden Fall weiter in den Spielern. Ich möchte den 
Jungen die erforderliche Zeit geben, sich Schritt für Schritt wei-
terzuentwickeln. Und dabei soll es für alle Spaß machen. Woran 
wir sicher arbeiten müssen ist die Balance zwischen Offensive 
und Defensive. Über das Defensivverhalten macht man sich in 

Veranstaltungen

Vereine und Verbände

Die Beratungsmanufaktur Dr. Friedel eG, 
Tanna informiert:
Es ist ein Tabuthema oder eines, über das man selbst ungern 
nachdenkt – der eigene Tod. Wer sein Leben stets gut geregelt 
hat, will auch seinen Willen nach dem eigenen Tod umgesetzt 
wissen. Wenn Sie den Nachlass nicht selbst regeln, greift die 
gesetzliche Erbfolge. Diese führt aber nicht immer zu der vom 
Erblasser gewünschten Ergebnis. Auch könnte aus Erbschaft-
steuerlichen Gründen und durch Pflichteilsansprüche eine Zer-
schlagung der Erbmasse drohen. Für die Hinterbliebenen bleibt 
zudem wenig Zeit zum Trauern, da Akten, Schubladen, Kartons 
und nicht selten der Dachboden nach brauchbaren Unterlagen 
durchwühlt werden müssen. Wenn jemand seinen Nachlass da-
gegen rechtzeitig regelt, weiß er seinen Willen umgesetzt und 
erspart mitunter seinen Nachkommen viel
Ärger und mitunter vorprogrammierten Streit. Jeder sollte sich 
mit der Frage beschäftigen, wie das Vermögen in der nächsten 
Generation fortgeführt werden soll. Dieser Entschluss ist nicht 
nur emotional schwierig. Für die Verwaltung des (betrieblichen) 
Vermögens fehlt oftmals die nächste Generation oder erscheint 
ungeeignet und kann schwierige Entscheidungen zu Lebzeiten 
erfordern.
Das wichtigste Dokument den Nachlass betreffend ist das Testa-
ment. Ein Testament muss handschriftlich erstellt, unterschrieben 
und mit einem Datum versehen sein. Der Wille des Verfassers 
sollte klar daraus hervorgehen, um nicht Probleme mit der spä-
teren Auslegung zu haben. Bei der Erstellung des Testaments 
sollten Sie noch darauf achten, dass sowohl Ehepartner als auch 
leibliche Kinder einen Pflichtteilsanspruch haben. Wenn Sie Ihre 
Kinder oder Ihren Ehepartner im Testament enterben, können 
diese dennoch ihren gesetzlichen Anspruch geltend machen. 
Den Enterbten steht dann die Hälfte des gesetzlichen Erban-
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Kirchliche Nachrichten

Änderung Gottesdienstplan Unterkoskau 
September 2021
Es gibt ein paar kleine Änderungen für den Gottesdienstplan 
September 2021 für das Kirchspiel Unterkoskau.
Am Samstag, 04.09.2021
um 17.00 Uhr Familiengottesdienst in Unterkoskau (zusätzlich)
Am Sonntag, 05.09.2021
um 10.30 Uhr Zollgrün entfällt,
dafür
Am Samstag, 11.09.2021
um 17.00 Uhr Familiengottesdienst in Zollgrün
Goldene Konfirmation Mielesdorf, 13.00 Uhr

Gottesdienste Mißlareuth September 2021
Ev.-Luth. Kirchspiel St. Martin Vogtland
Ev.-Luth Johanneskirchgemeinde Mißlareuth
Büro & Pfarrerin Stepper:
08538 Weischlitz OT Reuth, Wallstr. 6 Tel.: 037435/5343
www.Kirche-Misslareuth.de / www.Kirche-Reuth.de

Sonntag, 29. August 2021
10.00 Uhr Gottesdienst - in Mißlareuth
Sonntag, 12. September 2021
10.00 Uhr Gottesdienst mit Segnung der Schulanfänger - in 

Mißlareuth
Sonntag, 3. Oktober 2021
14.00 Uhr Erntedankfestgottesdienst und Jubelkonfirmation - 

in Mißlareuth
Bei den Gottesdiensten gelten die aktuellen Hygienevorschriften.
Eventuelle Änderungen werden bekannt gegeben.

jungen Jahren naturgemäß erst einmal weniger Gedanken und 
stürmt vor allem voran. Das hat uns schon den ein oder anderen 
unnötigen Punktverlust gebracht.
GWT: Hand aufs Herz, mit deiner Erfahrung und einem Blick 
von draußen, was könnten wir als Verein aus deiner Sicht 
besser machen?
Frank: Ich sehe mich da eher als Teil des Vereins und seiner 
Mitglieder als Basis, in die ich mich integriere und diese mit lebe. 
Hinweise oder Ratschläge in der Öffentlichkeit möchte ich dazu 
nicht geben. Grundsätzlich sind die Abläufe und Strukturen im 
Verein aus meiner Sicht gut etabliert.
GWT: Für die kommende Saison 21/22, die mit dem Heim-
spiel gegen Pößneck II am 28.08. startet: Wie lauten deine 
Favoriten und welche Rolle spielt unser Team?
Frank: Zunächst einmal wollen wir einen ansehnlichen, spiele-
rischen Fußball zeigen und damit einen Podestplatz am Saison-
ende erreichen. Als Hauptkonkurrenten um die vordersten Tabel-
lenplätze sehe ich keine Veränderung zur nach acht Spieltagen 
abgebrochenen Vorsaison, also den FSV Hirschberg, den TSV 
1898 Oppurg und Chemie Triptis.
GWT: Frank, vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelin-
gen für die neue Saison!

Spielplan Pflichtspiele Saison 2021/22

Tag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
Sa 28.08.2021 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna VfB 09 Pößneck II
So 12.09.2021 12:30 SV Moßbach II SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 18.09.2021 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SV BW 90 Neustadt/Orla II
Sa 02.10.2021 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna TSV 1898 Oppurg
Sa 16.10.2021 15:00 FSV Hirschberg/Saale e.V. SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 23.10.2021 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SV 1990 Ebersdorf
So 31.10.2021 14:00 LSV 49 Oettersdorf SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 06.11.2021 14:00 SG SV Grün-Weiß Tanna FC Chemie Triptis
So 21.11.2021 14:00 SG VfR Bad Lobenstein III SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 27.11.2021 14:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SG SV Gräfenwarth I
Sa 04.12.2021 14:00 SG TSV 1860 Ranis SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 11.12.2021 14:00 SG SV Grün-Weiß Tanna FSV Schleiz II
So 06.03.2022 14:00 VfB 09 Pößneck II SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 12.03.2022 14:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SV Moßbach II
So 20.03.2022 14:00 SV BW 90 Neustadt/Orla II SG SV Grün-Weiß Tanna
So 03.04.2022 23:59 SG SV Grün-Weiß Tanna
So 10.04.2022 14:30 TSV 1898 Oppurg SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 23.04.2022 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna FSV Hirschberg/Saale e.V.
Sa 30.04.2022 15:00 SV 1990 Ebersdorf SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 07.05.2022 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna LSV 49 Oettersdorf
Sa 14.05.2022 15:00 FC Chemie Triptis SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 21.05.2022 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SG VfR Bad Lobenstein III
Sa 28.05.2022 15:00 SG SV Gräfenwarth I SG SV Grün-Weiß Tanna
Sa 11.06.2022 15:00 SG SV Grün-Weiß Tanna SG TSV 1860 Ranis
Sa 18.06.2022 12:30 FSV Schleiz II SG SV Grün-Weiß Tanna

Herzliche Einladung

Endlich wieder!!! 
Tannaer Treffen

Samstag, den 18.09.2021 um 14:00 Uhr im Gasthaus Zum Lö-
wen, Tanna, Frkd.str. 21
1. Wir werden in einem Vortrag durch Frau Dr. Geisenheiner 

vom Wirken und Leben des Georg Goßmann als Zahnarzt, 
Chirurg und dgl. in Tanna und Umgebung erfahren.

2. Ein Vertreter des Stadtrates wird traditionsgemäß über die 
Entwicklung und Errungenschaften in den letzten beiden 
Jahren in Tanna berichten.

Ansonsten laden wir wieder ein, bei Kaffee, Kuchen und guter 
Musik,
einfach mal zusammen: hutzen, lattschen und simbelieren 

…
Ihr Ortsgeschichtsverein Tanna e.V.

Tel. 036646-22640
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September 2021

Konfirmanden (8. Klasse) treffen sich im Gemeindezentrum
Samstag 11. September 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag 25. September 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr

17. September
19.00 Uhr Männertreffen mit Pfarrer i.R. Andreas Göppel
Thema: Wofür schlägt mein Herz
Zur besseren Planung bitte bis zum 15.September anmelden 
über
Tel.: Pfarramt Tanna: 22271 oder
Tel.: Tom Ludwig: 310176
Oder in die Liste, die in der Kirche liegt, eintragen
19. September
10.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung

von Regina und Andreas Göppel anschließend 
Mittagsimbiss

Im September ist kein Kassetag fürs Kirchgeld
Bankverbindung:
Überweisungen an die Ev.-luth. Kirchengemeinde Tanna
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreisverband Gera
Pfarramtskonto Tanna IBAN: DE02 8305 0505 0002 2441 36
Bank: Kreissparkasse Saale-Orla

Kantorin: Hyun-Ju Kim – Lamprecht
Tel.: 036651/793155

Gemeindepädagoge: Tom Ludwig
Tel.: 036646/310176

Gemeindebüro: Frau Nötzel
Tel. 036646/22271
jeden Dienstag und Freitag 8 - 12 Uhr

Die Vertretung für Trauerfeiern, dringende Fälle und seelsorger-
lichem Gespräch hat im September Pfr. Scheibe-Winterberg, 
Schleiz,
Kontakt: 03663 4244450, evkircheschleiz@gmx.de

Die Kirche ist jeden Tag geöffnet

Tagsüber lädt die offene Kirche zu persönlicher 
Stille und Gebet ein. Im Eingangsbereich finden 
sie aktuelle Hinweise, ermutigende Worte und 
auch aktuelle Andachten.
Weiterhin läuten um 19 Uhr die Glocken, um uns 
zu einem Moment der Stille und des Gebets zu 
rufen!!

Auch die WhatsApp Gruppe, in der man über das Smartphone 
jeden Tag eine Kurzandacht hören oder lesen kann,- gibt es wei-
terhin. Wer noch daran teilnehmen möchte und die technischen 
Möglichkeiten hat, gebe uns einfach seine Handynummer
Homepage: http://www.kirchspiel-tanna.de
Die täglichen Morgenandachten gibt es jetzt auch hier
Auch Geschichten für Kinder und immer die aktuellsten Infos
Evang. Pfarramt
Telefonnummer 22271

Änderungen entnehmen Sie bitte den Schaukästen
Bleiben Sie behütet!

Kirchennachrichten Kirchspiel Gefell

Samstag, 04. September
14.00 Uhr Blintendorf Taufgottesdienst
Sonntag, 05. September
09.00 Uhr Künsdorf Gottesdienst
13.30 Uhr Gefell Gottesdienst zum Schulanfang
Sonntag, 12. September
10.30 Uhr Seubtnedorf Gottesdienst
13.30 Uhr Langgrün Gottesdienst
17.00 Uhr Gefell Orgelmusik zum Denkmaltag
Freitag, 17. September
18.00 Uhr Gefell Orgelmusik mit Matthias  

Grünert
Samstag, 18. September
14.00 Uhr Seubtendorf Trauung
Sonntag, 19. September
09.00 Uhr Blintendorf  

Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst mit Taufe
Sonntag, 26. September
09.00 Uhr Langgrün Gottesdienst
10.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
Sonntag, 03. Oktober
09.00 Uhr Blintendorf Erntedankfest
10.30 Uhr Gefell Erntedankfest
13.30 Uhr Künsdorf Erntedankfest
Sonntag, 10. Oktober
09.00 Uhr Seubtendorf Erntedankfest
10.30 Uhr Langgrün Erntedankfest
Sonntag, 17. Oktober
09.00 Uhr Langgrün Kirchweih
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
Montag, 18. Oktober
10.00 Uhr Langgrün Kirchweih
Sonntag, 24. Oktober
09.00 Uhr Künsdorf Kirchweih
10.30 Uhr Gefell Kirchweih
13.30 Uhr Blintendorf Gottesdienst
Montag, 25. Oktober
10.00 Uhr Künsdorf Kirchweih
Sonntag, 31. Oktober
10.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst zum Reformations-

fest

Kirchspiel Tanna

Gottesdienste

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gottesdienstzeiten

29.08.21 13. Sonntag nach Trinitatis
Tanna 10.00 Uhr
05.09.21 14. Sonntag nach Trinitatis
Tanna 10.00 Uhr
12.09.21 15. Sonntag nach Trinitatis
Tanna 10.00 Uhr
Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn
19.09.21 16. Sonntag nach Trinitatis
Tanna 10.00 Uhr

mit Verabschiedung von Andreas und Regina 
Göppel
anschließend Mittagsimbiss

26.09.21 17. Sonntag nach Trinitatis
Tanna 10.00 Uhr
Jubelkonfirmation
Schilbach 14.00 Uhr
Erntedankfest
03.10.21 Erntedankfest
Tanna 10.00 Uhr
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Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Neuigkeiten aus dem „Bärenkinder“ Kindergarten Neuigkeiten aus dem „Bärenkinder“ Kindergarten 
in Langgrünin Langgrün

Wanderung der Schulanfänger mit vielen Überraschungen
Schon lange fieberten unsere vier Schulanfänger dem Zuckertütenfest entgegen.

Am 16. Juli 2021 war es dann endlich soweit. Eine Mutti 
hatte die Kinder mit Schulkind T-Shirts in ihren Lieblingsfar-
ben überrascht. Nachdem dann im Garten auch noch eine 
Schatzkarte gefunden wurde, starteten unsere Großen gut 
gelaunt und voller Vorfreude zur Schatzsuche in den Wald. 
Aufmerksam folgten sie den Pfeilen und Markierungen und 
orientierten sich an der Schatzkarte. Im Wald konnten die 
Kinder dann ihr sportliches Können und ihr Naturwissen 
zum Thema Wald unter Beweis stellen.

An unserem ersten Rastplatz warteten zur Freude der Kin-
der vier Steckenpferde. Ab jetzt wurde der Weg mit dem 
Pferd erkundet. Die Zeit verging wie im Flug, denn an ver-
schiedenen Stationen konnten die Kinder noch ein Namens-
armband fädeln und sich gegenseitig mit Tattoos bemalen. 
Der Mittagsschlaf fiel an diesem besonderen Tag natürlich 
aus, es war auch keine Spur von Müdigkeit bei den Kindern 
zu entdecken. Plötzlich zeigten viele rote Pfeile ins Dickicht. 
Dort fanden die Kinder dann endlich die goldene Schatzkis-
te und teilten die Goldstücke und anderen Überraschungen 
gerecht unter sich auf.

Zurück im Kindergarten entdeckten sie gleich die lang er-
sehnten Zuckertüten am großen Kastanienbaum. Wunder-
schön geschmückt war auch unser Gartenhäuschen, ein 
Zuckertüten-Kuchen und noch einige Überraschungen war-
teten dort auf unsere Schulanfänger. Zum Abschluss konn-
ten die Kinder noch eine Lernuhr aus Holz individuell und 
kreativ gestalten.
Die Eltern unserer Schulanfänger schenkten uns ein Vogel-
häuschen mit der Aufschrift „Wir fliegen weiter“ und über-
gaben uns vier Zaunlatten, die sie mit ihren Kindern kreativ 
bemalt hatten. Diese wollen wir dann an unserem Garten-
zaun anbringen.
Dafür ein herzliches Dankeschön. Sie werden uns noch lan-
ge Zeit an die
Schulanfänger 2021 erinnern.
Ein unvergesslicher Tag ging zu Ende. Wir verabschieden 
unsere Schulanfänger und hoffen, dass sie ihre Kindergar-
tenzeit stets in guter Erinnerung behalten.
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Känguru im Kindergarten gesichtet

In den drei Wochen vom 21.06. bis 09.07. 
nahmen die Kinder ab drei Jahren bei 
dem Sportwettbewerb des Saale-Orla-
Kreises, „Mit Känguru Konrad durch den 
Saale-Orla-Kreis“, teil. Die Kinder durften 
hier verschiedene Aufgaben zum The-
ma hüpfen bewältigen. Mit sichtbar viel 
Spaß und Freude, nahmen die Kinder teil 
und fragten täglich nach neuen Sport-
aufgaben. Am Tag der Medaillen- und 
Urkundenverleihung, wurden die Kinder 
mit einer Hüpfburg überrascht. Den gan-
zen Vormittag, sah man fröhliche kleine 
„Kängurus“ auf der Hüpfburg hüpfen.

 
Wir bauen um!

Hier ein lautes Hämmern, dort ein lauteres Bohren am Vormittag. Was das wohl ist? Die Kinder können es uns verraten, 
„Die Handwerker im Kindergarten!“, „Die bauen uns schöne neue Räume“, „Das wird bestimmt ganz toll!“. Die Kinder und 
Erzieher beobachten neugierig, fast jeden Tag, die fleißigen Handwerker und die Umgestaltung der Räume.

Im Herbst wollen wir mit neuen Räumen und einem neuen pädagogischen Konzept starten.


